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aufgenommen bei der am 25.09.2025 abgehaltenen Gemeinderatssitzung. 
 

Am 25.09.2025 um 18:30 Uhr übernimmt Bürgermeister Helmut Taber den Vorsitz und führt unter dem 
Beistand des Generalsekretärs, Herrn Josef Grünfelder, die Anwesenheitskontrolle durch. 
 

Anwesend sind: 
 

 E.A. U.A.  teilweise An- und Abwesenheiten 

1. Helmut Taber     

2. Sandra Moszner X    

3. Gabriele Agosti     

4. Martin Christian Nock     

5. Valentina Andreis     

6. Raphael Palla     

7. Werner Gadner     

8. Eva Maria Raffeiner     

9. Peter Gruber     

10. Verena Schnitzer     

11. Alexander Höllrigl X    

12. Jessica Schwienbacher     

13. Philipp Holzner     

14. Hannes Silbernagl     

15. Philipp Kleon     

16. Karl Spergser     

17. Helmut Klotz     

18. Joachim Staffler     

19. Johannes Kofler     

20. Roland Stauder     

21. Ulrike Laimer     

22. Stefan Taber     

23. Horst Margesin     

24. Ernst Winkler     

25. Nikolaus Metz X    

26. Jürgen Zöggeler     

27. Monika Moser     
 

Legende: E.A. = entschuldigt abwesend – U.A. = unentschuldigt abwesend   

 

Daraufhin eröffnet der Vorsitzende Helmut Taber die Sitzung. 
 

1. Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Ratssitzung. 

 Der Bürgermeister weist daraufhin, dass die Sitzungsniederschrift der vorangegangenen 
Ratssitzung den Räten bereits mit der Einberufungsmitteilung zur heutigen Sitzung übermittelt 
worden ist.  
 
In Ermangelung schriftlicher Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge gilt die 
Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gemäß Artikel 19 der 
geltenden Geschäftsordnung als genehmigt. 
 
Die Gemeinderatsmitglieder Eva Maria Raffeiner und Jessica Schwienbacher  nehmen die 
Funktion der Stimmzähler wahr. 
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2. Jugenddienst Lana - Tisens - Vorstellung der eigenen Tätigkeiten. 

 

Berichterstatter:  Lea Maier 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Valentina Andreis 

- Jürgen Zöggeler 

- Werner Gadner 

- Joachim Staffler 

- Gabriele Agosti 

- Roland Stauder 

- Karl Sperser  
 

3. Genehmigung des konsolidierten Haushalts in Bezug auf das Geschäftsjahr 2024. 

 

Berichterstatter:  Generalsekretär Josef Grünfelder  
Vorausgeschickt,  

dass am 10. August 2014 das GvD Nr. 126 verabschiedet wurde, in Kraft seit 12. September 2014 mit 
Wirkung zum 1. Januar 2015, welches das vorhergehende GvD Nr. 118/2011 zur Festlegung von 
Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechnungsführungs-systeme und der Haushaltsmodelle der 
Regionen, der lokalen Behörden und deren Körperschaften ergänzt und abändert; 

dass das genannte GvD Nr. 118/2011 in seiner aktuellen Fassung, in Verbindung mit den 
Bestimmungen des LG Nr. 25/2016, (zuletzt geändert durch LG Nr. 12/2017), festlegt, dass die 
Verwaltungen dazu aufgerufen sind, den konsolidierten Haushalt mit den eigenen Einrichtungen und 
Körperschaften, Unternehmen, kontrollierten und beteiligten Gesellschaften nach den Verfahren und 
Kriterien zu erstellen, die im angewandten Haushaltsgrundsatz (Anhang 4/4 des oben genannten GvD 
Nr. 118/2011) festgelegt sind; 

dass die neuen Bestimmungen zur Haushaltsharmonisierung die Verpflichtung für die lokalen 
Behörden vorsieht, ein integriertes System der Abrechnung von Wirtschaftsgütern mit der finanziellen 
Buchführung zu ermöglichen, und die Gemeinde Lana passt ihr Informationssystem auf Grundlage des 
angewandten Haushaltsgrundsatzes für die Vermögensbilanz der Einrichtungen in der 
Finanzbuchhaltung an; 

festgestellt,  

dass der konsolidierte Haushalt ein Kommunikationsinstrument für die lokale Gruppe darstellt und das 
von der Einrichtung übernommene Führungsmodell unterstützt, jedoch weist er eine erhebliche 
technische und lesetechnische Komplexität auf, da das Dokument auf der Grundlage von 
Haushaltsgrundsätzen zivilrechtlicher Natur erstellt wurde und daher von der Vermögensbilanz 
ausgeht; 

dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 105 vom 27.05.2025 die Festlegung des 
Konsolidierungskreises für das Geschäftsjahr 2023 in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
oben genannten GvD Nr. 118/2011, Anhang Nr. 4/4 zum GvD i.d.g.F vorgenommen wurde und zwei 
Listen verabschiedet wurden: Liste der Komponenten der Gruppe öffentliche Verwaltung der 
Gemeinde Lana und Liste der Komponenten der Gruppe öffentliche Verwaltung, die in der 
Konsolidierung enthalten sind; 

dass der konsolidierte Haushalt 2024 der Gemeinde Lana folgende Einrichtungen im 
Konsolidierungskreis umfasst: 
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Unternehmen mit Beteiligung  % im Besitz  Konsolidierungsmethode  

Gesellschaften mit Beteiligung  
    

Eco Center AG 2,28% Proportional  

Südtiroler Einzugsdienste AG 0,45% Proportional  

Einkaufsgenossenschaft Emporium 1,25% Proportional  

 
 

 

dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 186 vom 02.09.2025 der Entwurf des 
konsolidierten Haushalts in Bezug auf das Geschäftsjahr 2024 genehmigt worden ist;  

dass, der konsolidierte Haushalt aus einem Buchhaltungsdokument besteht, das auf der Darstellung 
der Finanz- und Eigenkapitallage und des wirtschaftlichen Ergebnisses der gesamten Tätigkeit der 
Gemeinde Lana über ihre Organisationsstrukturen, ihre Körperschaften, kontrollierten Gesellschaften 
und Gesellschaften mit Beteiligung beruht und auf die Rechnungslegungsergebnisse zum 31. 
Dezember 2024 verweist; 

darauf hingewiesen,  

dass der Entwurf des konsolidierten Haushalts für das Jahr 2024, diesem Dokument unter dem 
Buchstaben „A“, als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beigefügt wird; 

dass der Anhang zu diesem Dokument unter Buchstabe „B“, Erläuterungen, Angaben zum 
Konsolidierungskreis, zu den Konsolidierungs-grundsätzen und zu den Vorgängen vor der 
Konsolidierung enthält; 

nach Einsichtnahme, 

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften); 

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017; 

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme); 

in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften); 

in die Mitteilung Nr. 55 vom 27.04.2023 des Südtiroler Gemeindenverbandes;  

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen; 

in die positiven Gutachten gemäß Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften; 

in den Art. 49 des Kodex der örtlichen Körperschaften bezüglich der eigenen Zuständigkeit; 

in den Bericht des Rechnungsprüfers; 

mit 15 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen (Peter Gruber, Philipp Holzner, Philipp Kleon, Roland Stauder, 
Joachim Staffler, Monika Moser, Raphael Palla) bei 22 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt 
abwesend: Sandra Moszner, Alexander Höllrigl, Nikolaus Metz, Valentina Andreis, Stefan Taber), 
gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschliesst der Gemeinderat: 

1. den Entwurf zum konsolidierten Haushalt der Gemeinde Lana in Bezug auf das Jahr 2024 mit den 
entsprechenden Anlagen (Anlage A: Konsolidierter Haushalt 2024, Anlage B: Lagebericht) zu 
genehmigen; 
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2. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

3. gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Absatz 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften 
der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, 
für unverzüglich vollziehbar zu erklären, damit die Genehmigung des konsolidierten Haushalts 
2024 innerhalb der gesetzlichen Frist vom 30.09.2025 erfolgt. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 
Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 
Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 

 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 5/17 

 
 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 6/17 

 



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 7/17 

 
 

 

 

  



Sitzungsprotokoll Gemeinderat Seite 8/17 

4. Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2025 – 2027 mit gleichzeitiger Erneuerung des 
einheitlichen Strategiedokuments (ESD) - V. Maßnahme. 

 

Berichterstatter:  Generalssekretär Josef Grünfelder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Roland Stauder 

- Jürgen Zöggeler 

- Joachim Staffler 

- Monika Moser 

 

Vorausgeschickt,  

dass das einheitliche Strategiedokument 2025 - 2027 mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 61 vom 
28.11.2023 genehmigt worden ist; 

dass der Haushaltsvoranschlag 2025 - 2027 mit Ratsbeschluss Nr. 66 vom 19.12.2024 genehmigt 
worden ist; 

dass gemäß Artikel 175, Absatz 1, des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 i.g.F. der 
Haushaltsvoranschlag im Laufe des Haushaltsjahres für jedes der im Dokument berücksichtigten 
Haushaltsjahre abgeändert werden kann; 

dass gemäß Artikel 11 der geltenden Verordnung über das Rechnungswesen der Gemeinderat folgende 
Haushaltsänderungen vornimmt: 

- Änderungen der Einnahmetitel und Typologien 
- Änderungen der Missionen, Programme und Titel 

festgehalten, 

dass mit gegenständlicher Haushaltsänderung die Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, 
des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 gewahrt werden; 

nach Einsichtnahme,  

in den vorgelegten Entwurf zur Haushaltsänderung;  

in das positive Gutachten des Rechnungsprüfers; 

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften);  

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017;  

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme);  

in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften);  

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen;  

in die geltende Satzung der Gemeinde Lana;  

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG 
Nr. 2 vom 03.05.2018;  

in die positiven Gutachten gemäß Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften;  

in den Art. 49 des Kodex der örtlichen Körperschaften bezüglich der eigenen Zuständigkeit; 

 

mit  16 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (Roland Stauder, Philipp Kleon) und 6 Enthaltungen (Peter 
Gruber, Stefan Taber, Philipp Holzner, Monika Moser, Joachim Staffler, Raphael Palla) bei 24  
anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Sandra Moszner, Alexander Höllrigl, Nikolaus 
Metz), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschliesst der Gemeinderat: 

aus den im Vorspann angeführten Gründen:  
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1. die Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2025-2027 mit folgendem zusammengefasstem 
Ergebnis zu genehmigen: 

 

Mehreinnahmen 2025 2026 2027 

Einnahmen (Titel II) 116.066,00   

Einnahmen (Titel III) 78.224,62   

Einnahmen (Titel IV) 504.052,53   

Summe 
Mehreinnahmen 

698.343,15   

Mehrausgaben 2025 2026 2027 

Ausgaben (Titel I) 120.304,38   

Ausgaben (Titel II) 763.343,15   

Summe Mehrausgaben 883.647,53   

Minderausgaben 2025 2026 2027 

Ausgaben (Titel I) -120.304,38   

Ausgaben (Titel II) -65.000,00   

Summe 
Minderausgaben -185.304,38   

 
 

2. in weiterer Folge die Abänderung des einheitlichen Strategiedokuments 2025-2027 bzw. des 
Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten und Investitionen zu genehmigen; 

3. folgende Unterlagen bilden wesentlichen Bestandteil gegenständlichen Beschlusses und werden 
genehmigt: 

a) Haushaltsvoranschlag 2025-2027 - 5. Haushaltsänderung  

4. folgende Unterlagen bilden, auch wenn nicht materiell beigelegt, wesentlichen Bestandteil 
gegenständlichen Beschlusses und werden genehmigt: 

a) Überprüfung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte gemäß Art. 162, Absatz 6, des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267/2000; 

b) Gutachten des Rechnungsprüfers. 

5. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

6. gegenständlichen Beschluss gemäß Art. 183, Abs. 4, des Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit RG Nr. 2 vom 03.05.2018, für unverzüglich 
vollziehbar zu erklären, um gegenständliche Haushaltsänderung umgehend anwenden zu können. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht 
werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 
119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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5. Mitteilungen und Allfälliges. 

 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Stefan Taber 

- Roland Stauder 

- Joachim Staffler 

- Philipp Kleo 

- Monika Moser 

- Peter Gruber 

- Helmut Taber 

- Raphael Palla 

- Philipp Holzner 

  
Die Sitzung endet um 19:55 Uhr.  
 

Gelesen, bestätigt und unterfertigt: 

 

DER BÜRGERMEISTER  DER GENERALSEKRETÄR 

 

Helmut Taber 
(digital signiertes Dokument) 

 Josef Grünfelder 
(digital signiertes Dokument) 

 
 

 


